
Informationen zu Wasserversorgung November 2023

RWV stellt sich künftigen Herausforderungen

 Büttenhardt, im November 2023

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden

Auch während der ausgesprochen trockenen Sommerphase in diesem Jahr war die 
Trinkwasserversorgung ohne Einschränkungen jederzeit sichergestellt. Zwar sank der 
Grundwasserspiegel auf ein sehr tiefes Niveau, die Pumpleistung konnte allerdings 
aufrecht erhalten bleiben. Wir tun alles dafür, dass dies auch in künftigen kritischen 
Perioden so bleibt. 
Gerne informieren wir hier Sie über Aktuelles zur RWV Reiat-Wasserversorgung: 

RWV-Budget 2024

Das vom Vorstand vorgelegte Budget 2024 ist am 8. November 2023 von den RWV-
Delegierten einstimmig genehmigt worden. Geprägt ist der Voranschlag der 
Erfolgsrechnung wie bereits im letzten Jahr durch weiter steigende Stromkosten sowie 
verteuerte Preise für Materialkosten und Arbeitsleistungen bei Reparaturen am 
Leitungsnetz. Damit stehen beim Aufwand in der Erfolgsrechnung die beiden 
Ausgabenposten für Energie (Kto 7101.3120.01: CHF 90`000) sowie für den 
Leitungsunterhalt (Kto 7101.3143.03: CHF 140`000) im Vordergrund.  Die übrigen 
Budget-Positionen bewegen sich im Rahmen des Vorjahres, sie konnten zum Teil leicht 
gesenkt werden, so etwa bei den Dienstleistungen Dritter und beim Unterhalt der neuen 
Pumpenanlage (Kto 7101.3130.00; 7101.3143.01; 7101.3143.02). 
Der Gesamtaufwand der laufenden Rechnung beträgt CHF 355`200, welchem ein 
Gesamtertrag von CHF CHF 351`510 gegenübersteht. Das führt in der Erfolgsrechnung 
zu einem leichten Verlust im Budget 2024 von CHF 3`690. Und dennoch haben der 
gesamte Vorstand und auch einhellig die Delegierten es als vertretbar erachtet, 
sämtliche Benutzungsgebühren auf der bisherigen Höhe zu belassen. Dies zugunsten 
eines möglichst konstanten Gebührenpreises.

   RWV Reiat-Wasserversorgung 
Lohn, Stetten, Büttenhardt, Unterdorf 11, 8235 Lohn 

Gemäss Artikel 6 Verbandsordnung können 100 Stimmberechtigte oder die Gemeinderäte von zwei Verbandsgemeinden innert 30 
Tagen ab Versand dieser Mitteilung die Durchführung einer Urnenabstimmung verlangen (fakultatives Referendum). 
Versand erfolgt: 25. November 2023

RWV Investition-Plan 5 Jahre

Investition 2023 2024 2024 2024 2024 2024
Sanierung und Umbauten Pumpenhaus Grosswies CHF 200'000
Ersatz Pumpenleitung unterer Teil CHF 200'000
Anpassungen Betriebswarte Rüti CHF 60'000

Ersatz der kompletten Steuerung RWV CHF 325'000
Ersatz der Pumpen Grosswies CHF 70'000

Ersatzneubau Reservoir Cholrüti CHF 1'400'000

Ersatz Pumpenleitung oberer Teil CHF 250'000
Verrohrung Rohrkeller in Chromstahl Reservoir Rüti CHF 50'000

Quartierleitungsersatz nach WLE 2022 CHF 250'000 CHF 100'000

Investitionen pro Jahr CHF 460'000 CHF 395'000 CHF 1'400'000 CHF 300'000 CHF 250'000 CHF 100'000
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Die Mengengebühr bleibt somit auch für das nächste Jahr bei einem Kubikmeter-Preis 
von CHF 1,70. 
Das Investitionsbudget 2024 richtet sich nach dem aktualisierten Fünf-Jahresplan 
2023 – 2028 (vergleiche Seite 4.), es beinhaltet den Pumpenersatz «Grosswiesen» 
sowie den Ersatz der kompletten Steuerung. Unter Berücksichtigung der 
erwarteten Einnahmen (inkl. Anteil Bargen für den Anschluss «Grosswiesen») sieht 
das Budget CHF 415`000 an Nettoinvestitionen vor.
Es ist nun Aufgabe, insbesondere des Vorstands und des gesamten RWV-
Teams, sparsam und gut überlegt mit den vorhandenen Mitteln umzugehen, um das 
Ziel einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung 2024 trotz eines kostenmässig schwierigen 
Umfeldes erreichen zu können.

Anpassen der Strukturen für die künftige Wasserversorgung

Wie bereits angekündigt, hat der RWV-Vorstand einen Entwurf für die beabsichtigte 
neue Verbandsordnung ausgearbeitet. Der RWV-Vorstand hat das entsprechende 
Papier der Delegiertenversammlung zur Diskussion und anschliessenden 
Beschlussfassung zuhanden der Bevölkerung unterbreitet. Ziel ist es, eine schlanke und 
nachvollziehbare Verbandsordnung zu schaffen: Kompetenzen und Aufgaben der 
einzelnen Organe des Zweckverbandes sind klar zu umschreiben, die Schnittstellen zu 
den Verbandsgemeinden und die Finanzierung der Wasserversorgung sind einfach, 
gesetzeskonform und kostengünstig zu gestalten. Der Entwurf des Vorstandes ist dem 
kantonalen Amt für Justiz und Gemeinden vorgelegt und aus rechtlicher Sicht 
gutgeheissen worden. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir als Betroffene 
(Delegierte, Stimmvolk) nicht Ergänzungen oder Abänderungen vorbringen können, 
soweit diese rechtlich möglich sind. 
Der Entwurf des Vorstandes ist in einigen wesentlichen Punkten mit beschlossenen 
Abänderungen von den Delegierten bereinigt worden, allerdings bestehen weiterhin 
offene Fragen. Antworten hierzu sollen in einer weiteren RWV-DV Anfang 2024 
gefunden werden. 

Sobald inhaltliche Klarheit über die neue Ausgestaltung der Verbandsordnung besteht, 
werden wir Sie darüber informieren und aufzeigen, wie der Entscheidungsprozess 
ablaufen wird: bekanntlich haben Sie als Stimmvolk in dieser Sache das letzte Wort.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen gedient zu haben, für alle Fragen im 
Zusammenhang mit Ihrem Wasserbezug stehen wir von der RWV Ihnen jederzeit gerne 
zur Verfügung.
Im Moment bleibt mir, Ihnen namens des gesamten RWV-Teams alles Gute für die 
Zukunft zu wünschen. Speziell gilt dies auch für die kommende Adventszeit, die 
Festtage und den Jahreswechsel.

Freundlich,
Alex Schlatter, Präsident
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